10. APRIL 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Juli 2020 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die Kennzeichnung von Feuerwaffen und deren der Prüfung unterworfenen Bestandteilen


(Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


10. APRIL 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 31. Juli 2020 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die Kennzeichnung von Feuerwaffen und deren der Prüfung unterworfenen Bestandteilen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen, des Artikels 35 Nr. 3, abgeändert durch das Gesetz vom 7. Januar 2018;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 31. Juli 2020 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die Kennzeichnung von Feuerwaffen und deren der Prüfung unterworfenen Bestandteilen;

	Aufgrund der Konsultierung des Beirats für Waffen vom 23. April 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 14. Mai 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.962/2/V des Staatsrates vom 21. August 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Vorliegender Erlass dient der Umsetzung der Durchführungsrichtlinie (EU) 2024/325 der Kommission vom 19. Januar 2024 zur Änderung der Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/68 hinsichtlich der Mindesttiefe für die Kennzeichnung von Feuerwaffen und wesentlichen Bestandteilen.


	Art. 2 - In Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 31. Juli 2020 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die Kennzeichnung von Feuerwaffen und deren der Prüfung unterworfenen Bestandteilen werden die Wörter "gemäß der Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen" durch die Wörter "gemäß der Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen, abgeändert durch die Durchführungsrichtlinie (EU) 2024/325 der Kommission vom 19. Januar 2024," ersetzt.


	Art. 3 - Artikel 2 desselben Erlasses wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Feuerwaffen und der Prüfung unterworfene Bestandteile, die ab dem 22. Juli 2025 erstmals auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit einer mindestens 0,0762 mm tiefen Kennzeichnung versehen sein."


	Art. 4 - In der Anlage zu demselben Erlass wird eine Nummer 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"1bis. Die Mindesttiefe der Kennzeichnung beträgt mindestens 0,0762 mm für alle Feuerwaffen und der Prüfung unterworfenen Bestandteile, die ab dem 22. Juli 2025 erstmals auf den europäischen Markt gebracht werden."


	Art. 5 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 10. April 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

